
 

Medienfall #13: AUF1-Programm via RTV 

AUF1/RTV · 2024 · KommAustria 

 

Medium AUF1/RTV 
Jahr 2024 
Sendung / Gegenstand AUF1-Programm via RTV 
Kategorie KommAustria-Bescheid 
Beschwerdeführer KommAustria (Amtsverfahren) 
Entscheidungsinstanz KommAustria 
Ergebnis Verwaltungsstrafen (5.000 + 2.000 + 1.000 

Euro) 
 

Sachverhalt 

AUF1 strahlte über acht Monate ein Fensterprogramm über den zugelassenen Sender RTV aus, ohne 

eigene Zulassung. Geldstrafe 5.000 Euro gegen Obmann, 2.000 Euro gegen Stv., 1.000 Euro gegen 

RTV. 

Entscheidung / Ergebnis 

Verwaltungsstrafen (5.000 + 2.000 + 1.000 Euro) 

Quellen 

RTR Pressemitteilung 16.12.2024; horizont.at 

 

SVFAB — Schweizerische Vereinigung für Ausgewogene Berichterstattung 

Dokumentation öffentlich zugänglicher Regulierungsentscheidungen 


